
  
  

 

 
   

 
  

  
 

 
     

  
   

  
  

 

  

     

   
  

     
    

   
  

  
 

  
    

 
    

 
 

  

   
   

Deutscher Bundestag Drucksache 19/24533 
19. Wahlperiode 20.11.2020 

Antrag 
der Abgeordneten Alexander Müller, Alexander Graf Lambsdorff, Grigorios 
Aggelidis, Renata Alt, Jens Beeck, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), 
Mario Brandenburg (Südpfalz), Sandra Bubendorfer-Licht, Dr. Marco 
Buschmann, Carl-Julius Cronenberg, Britta Katharina Dassler, Hartmut 
Ebbing, Dr. Marcus Faber, Daniel Föst, Otto Fricke, Thomas Hacker, Peter 
Heidt, Katrin Helling-Plahr, Markus Herbrand, Torsten Herbst, Katja Hessel, 
Reinhard Houben, Olaf in der Beek, Dr. Christian Jung, Karsten Klein, 
Dr. Marcel Klinge, Dr. Lukas Köhler, Carina Konrad, Konstantin Kuhle, Ulrich 
Lechte, Michael Georg Link, Frank Müller-Rosentritt, Dr. Martin Neumann, 
Matthias Seestern-Pauly, Dr. Hermann Otto Solms, Dr. Marie-Agnes Strack-
Zimmermann, Benjamin Strasser, Katja Suding, Linda Teuteberg, Manfred 
Todtenhausen, Dr. Florian Toncar, Gerald Ullrich, Johannes Vogel (Olpe), 
Sandra Weeser, Nicole Westig und der Fraktion der FDP 

Höchstalter der Reserve abschaffen 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Laut § 4 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Reservisten (Reservistengesetz – 
ResG) dürfen Reservisten der Bundeswehr „längstens bis zum Ablauf des Monats, in 
dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, in ein Wehrdienstverhältnis nach diesem Gesetz 
(Reservewehrdienstverhältnis) berufen werden“ . Viele Menschen möchten jedoch 
auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben einen Dienst für die Gesellschaft 
leisten. Folglich sollte das Höchstalter für Reservedienstleistende in der Bundeswehr 
abgeschafft werden, sodass alle gesundheitlich geeigneten ehemaligen Soldatinnen 
und Soldaten Reservedienst leisten können. Bereits jetzt wird vor Beginn jeder Reser-
veübung und jedes Reservedienstes eine ärztliche Untersuchung vorgenommen und 
nur nach erfolgter Tauglichkeitsbescheinigung ist dem Bewerber die Teilnahme am 
Reservedienst erlaubt. 
Gerade in Krisenzeiten, wie zum Beispiel beim Oder-Hochwasser 2002 oder der 
Corona-Pandemie im Jahr 2020, kann die Bundeswehr auch zur Amtshilfe eingesetzt 
werden. Tausende Reservisten haben sich freiwillig gemeldet, um auszuhelfen. In sol-
chen Fällen könnten auch gesunde ehemalige Soldatinnen und Soldaten ihren Reser-
vedienst leisten, die das bisherige Höchstalter von 65 Jahren bereits überschritten ha-
ben. Lungenfachärzte, die älter als 65 Jahre sind und dringend gebraucht wurden, durf-
ten aus bürokratischen Gründen nicht in der Truppe helfen, selbst wenn sie wollten. 
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Deutschlands Demografiekurve zeigt, dass die Bevölkerung immer älter wird. Viele 
ältere Menschen fühlen sich auch nach ihrem Eintritt in die Rente noch gesund genug, 
um weiter einer Teilbeschäftigung nachzugehen zu wollen. Dies sollte man ihnen am 
Beispiel der Reservewehrdienstleistenden auch ermöglichen. Durch eine Abschaffung 
des Höchstalters für den Reservedienst in der Bundeswehr greifen wir Diskriminie-
rungsklagen vor, ohne Nachteile für diejenigen zu schaffen, die bereits vorher aus ih-
rem Dienst ausscheiden wollen. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

das Reservistengesetz so zu ändern, dass die Altersgrenze für Reservewehrdienstleis-
tende gestrichen wird. 

Berlin, den 10. November 2020 

Christian Lindner und Fraktion 
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